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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.04.1995

Rechtssatz

Be.ndet sich der Tatort einer Übertretung nach § 24 Abs 1 lit n StVO aktenkundig innerhalb des Bereiches eines

Einfahrtverbotes nach § 52 Abs 2 StVO -ausgenommen GVB-Busse, Radfahrer und Zufahrt-, wobei sich der

Beschuldigte auf die Ausnahmeregelung der Zufahrt beruft, da er mit der Absicht des Parkens in der betre:enden

Straßenstelle eingefahren sei, hätte ihm als wesentliches Tatbestandsmerkmal im Sinne des § 44 a Z 1 VStG

vorgehalten werden müssen, daß er zur Tatzeit nicht zum Kreis der Verkehrsteilnehmer gezählt habe, welcher

aufgrund der Zusatztafel vom Einfahrtverbot ausgenommen war.

Schlagworte

Straßenverkehrsordnung Tatbestandsmerkmal Ausnahmeregelung

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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